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Ordnungsbehördliche Verordnung 

 

über allgemeine Ausnahmen von der Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften 

 

in der Stadt Hemer 

 

vom 14.11.1975 

 

 

Aufgrund der §§ 1 und 18 der Verordnung zur Ausführung des Gaststättengesetzes vom 20. 

April 1971 (GV NW S 119 / SGV NW 7103) und der §§ 1 und 29 des Gesetzes über Aufbau 

und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz - vom 28.10.1969 (G NW 

S. 732 /SGV NW 2060) wird von der Stadt Hemer als örtlicher Ordnungsbehörde gem. dem 

Beschluß der Stadtvertretung vom 11.11.1975 für das Gebiet der Stadt Hemer folgende Ver-

ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 

 

Vorübergehende allgemeine Aufhebung der Sperrzeit 

 

Die Sperrzeit für die Schank- und Speisewirtschaften wird an folgenden Tagen allgemein auf-

gehoben: 

 

a) am 1. Januar 

 

b) vom Sonntag vor Rosenmontag bis zum Dienstag vor Aschermittwoch 

 

c) am 1. Mai 

 

 

§ 2 

 

Inkrafttreten 

 

Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung in 

Kraft. Gleichzeitig tritt die ordnungsbehördliche Verordnung über allgemeine Ausnahmen 

von der Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften im Amt Hemer vom 30.3.1973 außer 

Kraft. 

 

___________________________ 

 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit verkündet. 

 

Hemer, 14.11.1975                             (D.S.)                   gez. Voss 

                                                                                         Stadtdirektor     
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